
60 Ralf Krack 
Teilnahme am Suizid und Tötung auf 
Verlangen 
Ein Appell an den Gesetzgeber 

Die Tcilnahmc am eigenverantwortlichen Suizid und die Tötung auf Verlangen sind 
normativ identische Phänomene, dic vom Gesetzgeber bezüglich ihrer Strafbarkeit 
eigentlich gleich behandelt werden mü{!ten . Die derzei tige Ungleich behandlung, die 
aus der Straflosigkeit der Suizid teilnahme und der Strafbarkeit der Tötung auf Ver­

langen (§ 216 StGB) rcsultiert, ist daher unter dem Gesichtspunkt willkürfreier 
Gesetzgebung unhaltbar. Diese im folgenden Aufsatz hergeleitete und unter Beweis 
gestellte These mag innerhalb dcr lebhaften Diskussion über die Strafbarkeit der 
Sterbehilfe als Fremdkörper erscheinen, da sie sich in die beiden Hauptströmungen 
schwerlich einordnen läßt: 
Auf der einen Seite stehen ein Teil der strafrechtlieben Literatur und - zwangsläufig­
der Bundesgerichtshof, die ihre Bemühungen darauf richten, das geltende Recht 
anzuwenden. Dic seit 1871 unverändert spärlichen Regeln zur Strafbarkeit der Ster­
behilfe werden mittels eines ausgeklügelten Systems aus!,:cfüllt und so handhabbar 
gemacht. Die im Zusammenhang mit der Sterbehilfe möglichen Geschehnisse wer­

den in ein differenziertes System eingeteilt, in dem primär zwischen Selbst- und 
Fremdtötung, direkter und indirekter sowie aktiver und passiver Sterbehilfe unter­
schieden wird::' 

Auf der anderen Seite stehen di e Autoren, die nur de lege ferenda argumentieren. 
Von ihnen werden entweder - wie von den Verfassern des Altcrnativentwurfs zur 

Sterbe hilfe - partielle Weiterentwicklungen des geltenden Rechts gefordert oder aber 
ein völlig neues System der Euthanasiestrafbarkeit entworfen, das sich von der straf­
rechtsdogmatisch geprägten Systembildung und Kasuistik, wic sic heute vor­
herrscht, vollkommen löst. Dabei wird rege lmäßig eine Lockerung des Strafrechts­
schutzes angestrebt, wie sie z. B. in den Niederlanden bere its vollzogen wurde. 

Leider haben beide Strömungen bis jetzt wei tgehend außer acht gelassen, daß das 
geltende Recht aufgrund der Ungleichbehandlung von Suiz idteilnabme und Tötung 
auf Verlangen eine erhebliche Bruchstelle aufweist. Die hierdurch entstehenden Wer­
tungswidersprüche verhinde.rn es, de lege lata ein stimmiges Strafbarkeitssystem zu 

entwickeln. Die dahingehenden Bemübungen sind daher zwa ngsläufig bis heute 
nicht von durchschlagendem Erfol g gekrönt. Gleichzeitig folgt aus dieser Bruch­
stelle, daß die bestehende Gesetzeslage nicht nur aus rechtspolitischen Gründen 

verändert werden kann oder - in Hinblick auf die Entwicklungen in deo Iotensiv­
statlonen unserer Krankenhäuser - sollte, sondern verändert werden muß, um ein en 

unhaltbaren Wertungswid erspruch des Gesetzes zu beheben. 
Bei der Frage der Strafbarkeit VOn Tötung auf Verlangen und Suiz idteiloahme geht es 

Vgl. dazu den Überblick von Pelzl in KJ 1994. S. 179([· Ferner die iungst ergangene Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs. die den im Gesel? angclc:;tcn Widerspruch zugunslen der Autonomie sterbewIlliger 
P:uicnten aufzlJlosen versucht, N]\XI 1995, 204· 
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um eine Problematik, die im strafrechdichen Schrifttum schon vielfach behandelt 
wurde.' Wer allerdings hofft, durch das Studium dieser Literatur befriedigende Ant­
worten auf die Frage nach dem Umfang der Strafbarkeit gemäß dem geltenden Recht 
zu finden, wird schnell ,'erzweifeln. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Debatte 
um die Mitwirkung am Suizid und die Tötung auf Verlangen wie wohl keine andere 
vom jeweiligen Vorverständnis geprägt und stark polemisch geführt .' Für dogmati­
sche Argumente ist scheinbar kein Raum. Zum anderen hat der Gesetzgeber durch 
die Festsetzung der Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen und der Straflosigkeit der 
Suizid teilnahme zwei normativ eigentlich identische Phänomene unterschiedlich be­
handelt. 
Im folgenden soll aufgezeigt werden, daß hierdurch wesendich gleiches ungleich 
behandelt wird und der Gesetzgeber daher zu einer Korrektur der Regelungen des 
Strafgesetzbuches verpflichtet ist. Um diesen Beitrag auf gesicherte E rkenntnisse der 
Dogmatik stützen zu können, wird zunächst allgemein die normative Identität von 
Selbstverletzung und einverständlicher Fremdverletzung) aufgezeigt (A), bevor auf 
die Besonderheiten in Tötungsfällen eingegangen wird (B). Dabei greife ich schon im 
Rahmen der allgemeinen Betrachtungen auf die Literatur zur Tötungspro blematik 
zurück, allerdings unter Ausblendung der tötungsspezifischen Inhalte. 

A. Allgemeine Bestimmung des Zurechnungsmaßstabes für die 
Mit'wirkung des Hintermannes an einer Selbstschädigung 

Die Strafbarkeit des Hintermannes richtet sich nach den folgenden Regeln:' 
Eine unmittelbare Tä terschaft (§ 25 I l. Air SrGB) des Hintermannes scheidet aus, da 
der Vordermann derjenige ist, der die Tat unmittelbar ausführt. Der Hintermann ist 
nur dann unmittelbarer Täter, wenn das von ihm veranlaßte Verhalten des Vorder­
mannes keine Handlungsqual.ität hat, zum Beispiel aufgrund von vis absoluta. s 

Dann handelt es sich aber um einen an dieser Stelle nicht relevanten Fall der Fremd­
verletzung. 
Als Teilnahme im technischen Sinne kann der Beitrag des Hintermannes nicht erfaßt 
werden, da die Bestrafung als Anstiftung (§ 26 StGB) oder Beihilfe (§ 27 StGB) eine 
rechtSwidrige H aup ttat voraussetzt. Eine solche liegt jedoch aufgrund der Straflosig­
keit der Sclbslverierzung gerade nicht vor. Bei der hier getroffenen Aussage, daß die 
Mitwirkung an einer Selbsrverletzung nicht als Teilnahme bestraft werden kann, 

1 Auf meiner w:ihrC'nd des Lucr-;\wrsludiums gcfuhrH.'n Liste dCrJ ("o igen ßCHrai:,C!. die sich mit dem Kom­
plex Suizid und Totun~ auf Verbogen bescb .. fClgen, befinden Sich ungefähr So eilJ ~chlaglge Veroffcnl h­
chungen. Schon deshalb sind dic.- rolgenden Ll tenuurnachwelse ohne .Ieden Anspruch auf VolIs(~ndlg­
keiL 

1 Ein BeispIel z.um verwendetcn Vok3bubr : .,Dle Lehre, ci n Gemisch aus schembarer LOgi k l.md antiker 
Heldenmoral, spricht dem gesunden Men :;:chcm·crst:md Ho hn und schl:Jg[ dem christlichen Wcrtempfm. 
dco lllS Ge IdH . • (Her~berg . Du:., U merl:u.sung IIll Slrafrl'cht und das Ga,r3nt~pnnZlp ( 197!). S. 266). 
Wenn m;Ul der moderneren und nH.' IOCS Erachtclls ~utrdfend('n Ansicht folgt, nach di." r elOt: Etnwilhguflg 
stets t.\the!itandsausschJießend wirkt (RoxU/.. Slrafrechl AT f (1992), S. HI H.) , ergi bt sich hcgrl fflich (IJI­

gendes Problem : Im f alle der Wirksamen Etnwilhgung des RechtsgutslOhabers liegt eigentlich kClne 
Reeh tsguu»verlctz.ung. \1or, da der z usnmmende \Y/llic ja gerade bewirkt. dalJ die Dispositionsfreiheil als 
kons ti tutiver BemUldteJ' des Rccht~gutcS nicht beruhrt 151 . Au sprachLchcn Grunden (l'S fehlt - zumm· 

den im BereICh nichtkorpcrllcher Sehutzgutcr - an einer befrtedJgenden ßcgriffs:lltern:uivc) $oJJ der 
Begriff der (R",hlsguu ·)Verlctwng wCllcrhin bcnut7.t werden. 
Naher :t.UIll Inh:t lt dieses K.lpltcls Kmck. List als Str:tftatbesl3ndsmcrkmal - Zugleich cin BCltr.1g 1.U 

Tau.~chung und Tr-num beim Betru~ (1994). S. tOS ff. 
Strat t: lI'Wcrth, Strafrecht AT (1981 ), Rn. 762 f. 
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handelt es sich um das aUgemein so genannte Teilnahmeargu ment ' , genauer: um 

dessen formellen Teil'. Fo rm ell deshalb, weil an dieser Stelle noch nichts darüber 

gesagt werden kann, ob dieselbe Mitwirkung, deren Erfass ung als Teilnahme hie r 

ausgeschieden werden bnn, nicht anderweitig, nämlich als mittelbare Täterschaft, 

bestraft wird. 

Daß der Hintermann nicht als Teilnehmer bestraft werden kann, ergibt sich aus der 

unmittelbaren Anwendung der §§ 26, 27 StGB. Das wird jedoch in der Literatur 

bes tritten ' Statt dessen w ird angenommen, daß eine unmittelbare Anwendung der 

§§ 26,27 StGB ausscheide, da diese Normen nur die Teilnah me an einer rechtswid ­

rigen H aupttat beträfen .9 Außerdem folge aus der Logi k der Sprache, daß Anstif­

tung und Beihilfe eine Haupttat voraussetzen, d ie nur bei einer strafrechtlichen 

Typisierung vorläge, an der es bei der Selbstverletzung fehlc.'o Demnach folge die 

Nichterfassun g als Tei lnah me allenfalls aus einer analogen Anwendung der §§ 26, 27 

StGB. " 

Daß diese Meinung nicht nur überraschend , sondern auch unzutreffend ist, ergibt 

sich aus der Anwendung juristischer Method ik, genauer: aus dem argumentum e 

contrario. E in solcher Umkehrschluß, der hier dahin gehend lautet, daß eine Mitwir­

kung an ni cht rechtswid rigen Handlungen nicht als Teilnahme bestraft werden kann, 

ist immer dan n zulässig, wenn der Normtext nicht nur als Implikation (einfaches 

Konditional), sondern als Äquivalenz (Bikonditional) gefaßt ist." Eine Implikation 

läge vor, wenn § 26 StGB'J dahingehend zu vers tehen wäre, daß zwar bei einer 

Verleitung Zu rechtsw idriger Tat immer Anstiftung vo rlä ge," nicht jedoch dahinge­

hend , daß wegen Ansti ftu ng nur bei Verleitung zu rec htswid r iger Tat bestraft werde. 

Wenn d agegen auch letzteres aus de r Norm hervorgi nge, wä re § 26 StGB ein Bikon­

dition al. Die Bestimmung, ob es sich um ein einfaches Kondit ional oder ein 

BikonditionaJ handelt, hat durch Auslegung zu erfolgen. " 

H ier muß also ermittelt werden, ob §§ 26, 27 StGB bezüglich Anstiftung und Bei­

hilfe eine abschließende Regelung dars tellen. Die - positive - Antwort ergibt sich 

schon aus dem strafrechtlicl1en Analogieve rbot; denn eine strafrechtliche Zurech­

nung kann nur aus den in §§ 25 H. StGB positiv geregelten Begehungsformen 

T ätersc haft und Teilnahme erfolgen, da Art. T03 II GG und § T StGB diesbezüglich 

eine and erweiti ge findung von Normen verbieten.'6 

6 DIese Bezeichnung hat Sich allgemein durchgcsel7..( (Siehe staU vieler Sc/Jlllmg, JZ 1979. S. I S9; Hoh· 
mannlKomg. S,Z 1989, S. >04 (>06)). 
Eint, solche Trennung in den fonnellen und den spalcr - bei der mittelbaren T<l tcrsch3ft - d:tr7.ustellendcn 
materiellen Teil des Tedn;lhme:\rgumcn(.~ wird In der Llteralur nicht oder zumindest nicht hinreichend 
bcruck.~i,htig(. H[erauf beruht me i ne ,~ Era,htens ein groHt: r Ted der a.rgumcl1t3t ivcn Verw irrung und der 
d:ldurch verurs3clHen Scheingcfechc( in diesem Bereich. 
NClfmann, JA [987,5.1.44 (245 H.); Hu/muwn/Komg (Fn.6), S.Jo6ff.; Klmgcr, D[e Strafbarkeit der 
BClcd[!:jung an einer durch T:tuschung hcrb(" jgcfuhncn Sdbsl"tolung ([ 991), S. 46 f., SOi meht ausdruck· 
heh, aber in diese R[c!llung 'tu dcut l' n lind auch ,1Ilderweltig (von NC Im'ldlln JA [987. S.246) so 

versunden Roxm, T:uersch3ft und Talherrschaft (1990). S. 57' f. 
9 Ne"mann, JuS 1985, S. 677 (678) ; Klmg" (Fn. 8), S·4G. 

10 Neumall" (Fn . 8), S. 247i !1ohmamdKollig (Fn. 6). S. 307. 
11 NeumaIJ IJ ( fo n. 8). 5. 247. N t!lm"lllnn und Hobmfmn/Komg lehncil Jedoch au, h dIe analoge Anwendung 

ab, so daß Jicscr Strei t ni<:ht nur .lbdcnllschcr N:ltur, sond ern von weitergchcnd c:r Bedeutung Ist. 

12 Kta'blRIIßmann , jUflstlschc Begrundungslehre (1982), S. 26of. 
I) § 1.751GB wird nur aus Vnelnf<lchungsgrundcn kurz. ausgeblendet. 
14 Das ErforderniS der Vorsat l.llc.hkcit der Haupllat und des Vorsatz.es des Ansti fters werden hier ebenblls 

zu r Vcre infachung \"crnachb.s$lgt. 
15 Lar~",:, Mtthodtnlthre der Rccll lswisscnSI;haft (1991 ), 5. J74 · 
16 DLl'Sl'.~ Argument wu rde nid H passen, wellil man mit der Lehre vom extensiven T.1terbegriH (Ball. 

mann /Weber, Strafrecht AT ( 19$5), S. po) :l.On:;r,hme, d3ß §§ 26, 2751GB nicht ~l r.1fbc-grundendcr. 
sondern strafmild ernder N3w r seLen) so daß das AnaJogleverbot nicht eingriffe. Dieser moghche Ein· 
wand kann jedoch vt' rnachl :iss igt w,rdcn, da zum ein !!n der ex[('ns i\'( Taterbegriff fJSl einhellig abgclehlll 
wird (Roxm (Fn . 8), S. loS fr.; Bio)" Dil' Bccedq;ungs(o rm als ZlI rtchnun gslYpuS im 5trafrt'chl , S. 99 H.; 
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§§ 26 und 27 StGB bilden somi t eine abschließende Regelung von Anstiftung und 

Beihilfe, sind also als Bikonditionale zu verstehen. Folglich ist das argumentum e 

contra rio, aus dem sich ergibt, daß die Mitwirkung an fremder Selbstschädigung 

nicht als Teilnahme bestraft werden kann, zulässig. Hierbei handelt es sich um 

schlichte Gesetzesanwendung, die jeder analogen Anwendung vorzugehen hat. Die 

in der Literatur vertretene Ansicht, daß die Straflosigkeit von Anstiftung und Bei­

hilfe zur Selbstverletzung nicht aus §§ 26, 27 StGB gefolgert werden könne, erweist 

sich spätestens nach dieser Rückbesinnung auf die juristische Methodik als 

falsch. 

Letztlich verbleibt für die strafrechtliche Erfassung der Mitwirkung des Hinterman­

nes ao der Selbstverletzung die mittelbare Täterschaft (§ 25 12. Alt StGB). Sie kommt 

nach einhelliger Ansicht allerdings nur dann io Betracht, wenn der sich se lbst Ver­

letzende nicht eigen-/freiverantwortlich '7 handelt, und scheidet somit - anders­

herum beschrieben - aus, wenn beim Vordermann kein Defekt vorliegt, der die 

Eigenverantwortlichkeit ausschließt. ,S 

Nach welchem Maßstab sich die Freiverantwortlichkeit bemißt, ist umstritten. Es 

stehen sich zwei ungefähr gleich stark vertretene AnsichtCl1'9 gegenüber. 

l. Entsprechende Anwendung der §§ 19, 20,35 StGB 

Die früher herrschende, aber auc h heute stark vertretene Ansicht weödet als Grenze 

für die Strafbarkeit des Hintermannes die §§ [9, 20, 35 StGB entsprechend an.'O 

Unter Fiktion der Strafbarkeit der Selbstverletzung bestraft sie den Hintelmann 

nach den Regeln der mittelbaren T äterschaft im Dreipersonenverhältnis. Die Mitwir­

kung des Hintermannes wird also nur dann als mittelbare Täterschaft edaßt, wenn 

der Hintermann auch in der fingierten Situation, daß der Vordermann eine Fremd­

verletzung an einem Dritten begeht, als mittelbarer Täter erschieoe. Die Eigenver­

antwortlichkeit scheidet demnach also aus, we nn der Vordermann - die Selbstverlet­

zung als rechtswidrige Tat gedacht - aufgrund der §§ '9, 20 oder 35 StGB schuldlos 

handeln würde. 

G.ue! on MaurachlGosscllZ,pf, Str,frecht AT 2 ('989) , 47/4411. ;jcscheck, 5",lrecl" AT ( ' 9&8), S. IS9 
m.w. N .) und '?um anderen :luch umcr der Pr:1misse des extenSiven TalerocgriHt's der abschl ießt"Tldc 
Char:tkter der §S 15-17 StGB unabhangig VOll An. JO) II GG unbestntten $t in durfte. 

17 Die Begrirfe Eigen"cnlnt'wortlic:.hkcil und f rci'vcr.lnlWOrdiet.kclt werden zumeist s yno ny m vlTwl·nJct. 
Hohmalm lKomg (rn. 6), S.)oB f., \'ers tchl'n du'.' Eigtn verantwon li chkeit In dem Sinne enger, dag 51(' nur 
dann vorliegt, wenn zur Fre.lverJ.lllwon li chkcit eine MOllopo l isi~ rung ut:r Zusünd igkeil beim Rech t.s· 
gutstrager hlOzukommt. D:l aber die gesamt.:; GrenUIc.hung der mittelbaren T:Hers c:ha rt In der Kon.nel· 
l:tlion der Selbs{verletzung eine Frage der Zust;anJigkeitSolbgrenzung z.wischen Vorder- und Hintermann 
d:trstelh Uakobs, Str.afrecht AT (1991), 1 (/78), ist ths ErforderniS der MOl1opoJ. s-u=nmg dcrZustandlgkcll 
keine Fr;lg(' einer ::mdt.':,cn Qualit.u, sondern ::dlt'llblls ein Pladoyer fur eine :tnder~ Grenzziehung. D,cscs 
gilt es ZWlr Zu bcruckSlchtigcn; jedoch ISt durch die untcrsch Lcdliche ßcgriHllchkeillloch nichu gewon· 
mon , so da!) JUr eLll c solche Ilier verzichtel werden kann. 

18 BCHSt 32, 262 ( z.6J 1. ); ) 6, I, 17; Rlldolphl, JZ 199 1, S~ 571 f. mll tahlreichen N2Chw~is(n ; Roxm (Fn. 8), 
S.6)1 m.w.N.; H erzbrrg, JA ' 981, S. 'J' (')4 f.); Maowald, ZStW 9) ('98 , ), S. '90 (89' 11. ); Jak obs 
(Fn. 17), 21/78; 0110, Gutachlen zum 16. DJT (1986), Ted D, S. 6); BrandlllScbleboJer, JZ '9S7, 5. 442 
(443) ; Hohmarln, MDR 199', S. 1117· 

19 Kurios.erwcls.e bes, ht:1I1igt nun jeweil s der Ge 'cnallS"lcht, die ubenvicgend '1eni'elCIH.: 7.\1 SCLll (RoX/Il 
(F,d), 5. 6p ; Krry, SIr.lf"cht BT 1 ('99 ' )' Rn. 84). 

20 Roxm (fn. 8), S. 161 fL 6)2. H.; Bouke, Suizid und SlrJfre;::ht (19fh ). S. zp H.; Dotim~. GA 1984. S. 71 
(781. ): Charalambak", GA 1986, 5. 485 (49811.); H.f. H"scb, JR '979,5 '429 (4) ' ); Ccppert , Z5tW 8) 
('971),5.947 (96, 11.); Klmg" (F". 8), S. 89 11. 
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11. Entsprechende Anwendung der Einwilligungsregeln 

Die auf einen Aufsatz von Geilen aus dem Jahr 1974" zurückgehende Gegenansicht 
wendet die Einwilligungsregcln entsprechend an " Eine mittelbare Täterschaft wird 
immer dann angenommen, wenn für den gedachten Fall, daß der Hintermann die 

Verletzungshandlung ausgeführt hätte, diese fiktive Fremdverletzung nicht durch die 
Einwilligung des Opfers gedeckt wäre. Beruht also die Selbstverletzung auf einem 
Defekt des Vordermannes (zum Beispiel aufgrund von Täuschung, Nötigung, feh­
lender Einsichtsfähigkeir), der die Wirksamkeit der Einwilligung ausschließen 
würde, so handelt er nicht eigen verantwortlich. Die m.ittelbare Täterschaft im Zwei­
personenverhältnis (Identität von Vordermann und Opfer) folgt danach also nicht 
den R egeln für das Dreipersonenverhälrnis, sondern den Einwilligungsregeln." 
Diese Ansicht behandelt die Selbstverletzung lind die einverständbche Fremdverlet­
zung gleich. 

111. Begründung für die Anwendbarkeit der Einwilligungsregeln 

Die Einwilligungsregeln sind deshalb für die Begrenzung der mittelbaren Täterschaft 
entsprechend anzuwenden, weil sich Selbsrverletzung und ein verständliche F remd­

ve rletzung als gleichartig erweisen (I) und Einwände gegen deren rechrliche Gleich­
behandlung nicht durchgreifen (2, 3). 

1. Gleichartigkeit VOll Selbstverletzung und einverständlicher 
Fremdverletzung 

Bei der Selbstschädigung und der einverständlichen F remdschädigll11g handelt es sich 
um die beiden denkbaren Ausprägungen desselben Phänomens: Der Rechtsgutsin­
haber verwirklicht seinen Willen, das ihm zugeordnete Rechtsgut seinen eigenen 
Interessen gemäß einzuset:l.en . In bei den F ällen wird das Gut unter Verwirklichung 

der Handlungsfreiheit des Inhabers freigegeben." Es macht diesbezüglich zum Bei­
spiel keinen Unterschied , ob ein Waldbesitzer seine Bäume selbst fällt und zersägt 
oder ob er hierfür sein Personal oder einen beauftragten Unternehmer bemüht. Hier 

" JZ '974, S. 145 11. 
!l Her~bt rg J " iucu cha.h und T~dnilhme (1977). S. } 6ff. ; Qito (Fn. ( 8) . S,6,.; Krey (Fn, (9) , Rn. 89; 

BrtZlIdu/SclJtfhojer (Fn. I S). . 44J L; Neumallll (fn. 9) . .$ .680; M.-K. MeJeT, Au!O~c hluß der Autonomi" 
durch Irrtum ( 1984). S, 1} 6 H .. 221 H.; Fmr:b. T.ltbl.'standsm;lßiges Verhalten lind Zurechnung des Errolgs. 
S. 166; Jnl Ergt'b n; ~ ;'lUch Sr/nI/mg (Fn . 6), S. 15' H. 

l} Zu der Fr;1ge . welchl'll Rc~c ln du: EinWilligung folhl. soll in dl~s('ln Aufs'atZ.llIchlS gesaJ;t werden, Zu den 
\'(I i rk $ :lmkell.~vo r '.:m .$$c tzllng("n an d nl: Einwilligung und Insbesondere wr GI ('lchbchandlung von Emve:r­
nandnJs und Einwilligung folge leh im wesentlichen der An s-ichl Roxms (fn. }}. S I} . Zur Tausehungs-
3nfalh g,kci t Jcs z.u$l immcnden \'(fillens dl: ~ Rccht.sguisinh..tbcrs si("h(" Krack (Fn . .oÜ. S. 117 H. 
Damit crubrigt sich ~ uch eine Ausf;: lllandl:rsc lw ng mu da auf seinen Ldm:r j tlkobs l.urm.:kbl'hcndcn 
AnSieh, Gobels (0 1(' ,Il inwilligung Im $ trJ.Jrcd 1l :11 $ Au spr:\!;ung des Selbstbesummungsrc('hts (1992). 
S. 1 I I ( . ) , der du;-Anp ;ts .~ull g d~r Rtgdn fur di(" Selbstsehadlgung an die d(" r C:lIwcrsl~odltchcn rrclndsch:l­
digung ablehnt . da dlc Ein willig-u ngsdogmallk dlesbci' ugli ch kClIlc sicheren ErgebnIsse \'orz.uwc!scn 
habe. Dazu nur .sOViel: Wenn Gobd (ebd .. S. 115 ff.) z uers t dll: Str:lfb:l rkcnsgnnun Cur d.ie MitWirkung 
an der Sdbslschadigung Lesummt und das Ergebnis d;:mn nur die Einwilligung ube rtra~[ . g("h, cr memo· 
disdl nicht .lndcr.s vo r. zUllul bc:tllbhch dt r R,·geln fur die !ll ll"tdb:U'c "f;l! erscha(t gerade im Bereich des 
Irrtum:; des Vordt:rmanllcs ebenfalls k"'J"\(' Klarhcit ht~rrsc:l Lt. Wonn I ~h Gf/bel unelJ1gesch rankt zu­
stimme:: Wenn mJ.n Im RJhmen der Glclchbch::mdlung vorgefundene Ergebmsse ub(' ((ragl, solltt· man 
d !l~s nIcht olme iJbcrprufung des Ube.rnol11Tncnen tun . 

'4 M.-K. Me)'<Y (I'n . n ), S. '48 f.; Gab, ' (Fn.lJ ). S. 99. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-1-60 - Generiert durch IP 47.82.13.19, am 29.04.2026, 14:12:08. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1995-1-60


liegt jewei ls eine eigenverantwortliche Disposition des Berechtigten über sein 
Rechtsgut Eigentum vor. '! 

Die Gleichwertigkeit ergibt sich auch daraus, daß der Übergang von der Selbstver­
letwng zur Fremd ve rletzung fließend ist. Das zeigt sich darin, daß zum Teil auch in 
denjertigen Fällen, die sich primär als Fremdverletzung darstellen (E inflößen von 
Gift, Überfahren mit dem Wagen), gleichzeitig ein eigener Tatbeitrag des Opfers 
vorliegt (Schlucken des Gi!"tes, Hetreten der Fahrbahn).'6 Hier käme es zu Wertungs­
widersprüchen, wenn man - die Gleichsetzung ablehnend - zwei unterschiedliche 
freiverantwortlichkeitsmaßstäbe anlegen würde. Man müßte den Tatbeitrag des 
Hintermannes in den Fremdverletzungsanteil einerseits und den Mitwirkungsanteil 
an der Selbstverletzung andererseits aufteilen und käme in Grenzfällen zu dem Er­
gebnis, daß die Disposition des Rechtsgutsinhabers gleichzeitig als eigenverantwort­
lich (bzgl. der Selbstverletzung) und als nicht eigenverantwortlich (bzgl. der 
Fremdverletzung) anzusehen wäre.'7 
1n die gleiche Richtung zielt die Überlegung, daß sich die ei nverständliche fremd­
verlet~ung auch als mittelbare Selbstverletzung darstellen läßt; der Hintermann ist 
led ig lich Werkzeug des Vordermannes. ·R Auch hie raus ergibt sich, daß Selbstverlet­
zung und einverständliche Fremdverletzung lediglich unterschiedliche Ausprägun­
gen desselben Phänomens sind. Sie sind axiologiseh gleichwertig." 

2. Argumente der Literatur gegen die rechtliche Gleichbehandlung 'O 

Trotz dieser axiologischen Gleichwert igkeit werden von der Gegenansicht zahlreiche 
Einwände gegen eine rechtliche Gleich behandlung (Anwendung der Einwilli ~,'ungs­

regeln) und für das Heranziehen der §§ '9,20,35 StGB vorgebracht. Sie sollen im 
folgenden dargestellt und entkräftet werden. 
Einige der Argumente erweisen sich als Scheinargumente. Wenn gesagt wird, daß di e 
Anwendung der §§ '9, 20, 35 StGB durch das positive Recht vorgeschrieben sei J' 
und sich zwingend aus der Relevanz dieser Normen für das Dreipersonenverhältnis 
ergebe'" so handelt es sich hierbei um petitiones principii. Denn ob die Regeln für 
das Dreipersonenverhältnis (oder statt dessen die Einwilligungsregc!n) anwendbar 
sind, ist ja gerade strittig und nicht dem posi tiven Recht zu entnehmen. 
Der gleiche Einwand gilt für die Aussage, daß es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, 
daß der Gesetzgeber die Verantwortlichkeit für eigenes Handeln je nach den Einwil-

l.S Die ßelclLgu~n lehnen sH.:h Jeweils nicht gc~cn die Rt.·cht.5on;:lnung .. uf. Vielmehr Wi rd dem Eigcmumc( 'Z,u 
semem Recht aus § 903 BGB verholfen, mit der Sache nach Beliehen z.u verfahren. Eine Bestrafung aus 
§ 303 StGB 5Cheldi.·{ ilU S. DerJnigc: Beispiele. die dil~ hit:r behauptete Gleichwertigkeit umcrstn:ichcn, 
lassen sich auch 7.U den ubngcn Ind,vldualn:ch15gu t"'rn b.J dc:' l1 . 

26 H <>zbu8, JA 198!, S. JJ6 (H . ); BmndtsISchl.hof., (!'n. 18), · 414· 
z? Aus dl\::scm Widerspruch resultiert fur den Rcchl5 anwc:nd t'r du Dilemma, Sich emscheiden z.u mU$scn, 

ob das s traflose oder das strafban' Element d"'1\ Vorr;mg h"l. 
Als Vo rgriff au f die TOCllllgsproblcm:ltIk: Selb:lt d:mn, wenn nun· Im Bereich d .. 'r TOlu ng :lUS der Norm 
dei § 216 StGB I;: in t:n Vorrang des Fn:md ycrlet-z.ungs:mtclls- ableitel (d iese Fl.IJ;(' wird kontrovers disku­
tiert; naheres dazu unter ß [zu dem Stichwort der (Quasl-)MItI.;Herschaft). ware d:lS praktische Problem 
zwar gelost; der dogmatISche Widerspruc.h bhcbc Jedoch erhalten. 

28 Schmal , PS MaurJch ( 1972), S. 11.\ (11j) : Gobel (r ,.,. '.11 , S. 99f. 
29 So auch , ohne n;ahe n: ße~rundun g. J(~kobs (Fn. [6), AT, 7/ l lO; Horn In SK, Band 2, Rn. 1I zu § 21 2. 
JO Dic :1I[1,:rc Litcratur "Z.1I diest't Frage bietet kcltl C' w(-$t'nlhcht'(I Argumcnte, die Si ch OIch t ,lUch ;\U $ dl'tll 

neuere.n Schrifttum ergeben . Auf ih re Wiedergabe Wird hlcr deshalb vCrzlclHCt. N ::u;:h wcl se finden sich bei 
Gt:ppert (Fn. 20), S. 962 L, Fit. 72.. 

J I 8eluke (Fn. 20), S. 254; den., GA 198 J, S. 12 (36 f.). 
Jl Roxl1I (Fn.8), S. 16J. 

65 
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66 ligungsregeln behandelt habe)! Diese Tatsache ist ja gerade Grundlage des Mei­
nungsstreitcs, in dem es deshalb lediglich um die amloge Anwendung der 
Einwilligungsregeln geht, und kann deshalb nicht zu einem Argument umgedeutet 
werden. Denn ansOnSten ließe sich umgekehrt die Anwendung der §§ 19, 20, 35 
StGB zugleich damit ablehnen, daß der Gesetzgeber die Verantwortlichkeit für 
rechtmäßiges Handeln nirgendwo nach diesen Regeln festlcgr. H 

Letztlich ebenfalls um ei ne petitio principii handelt es sich bei dem Vorwurf, daß sich 
die Anwe.ndung der Einwilligungsrege ln von der gemeinsamen Basis entferne, daß 
eine mittelbare Tarerschaft nur dann in Frage komme, wenn der Vordermann nicht 
eigenverantwortlich handele.!l Die Replik liegt auf der Hand: Es wird ja gerade 
darum gestritten, nach welchen Regeln die Eigenverantwortlichkeit zu ermitteln 
ist;!6 die Bestimmung der mittelbaren Täterschaft unabhängig von der Eigcnveranr­
wortlichkeit des Vordermannes wird hier von keiner Seite vertreten. 
Weiterhin wird vorgetragen, das dem § 35 StGB zugrundcliegende Prinzip könne 
deshalb ohne Bedenken auf den Fall der Selbstschädigung ausgeweitet werden, da die 
Nötigungsmittel identisch seien und die Straflosigkeit der Selbstverletzung nur aus 
Umständen resultiere, die aus der Sphäre des Opfers stammten, so daß die Bewer­
tung der Mitwirkung des Hintermannes unverändert bleiben könne und müsseY 
Dieser Einwand ist jedoch nicht schlüss ig. Denn Charakteristikum und Vorausset­
zung für eine mittelbare Täterschaft ist immer ein Weniger an Verantwortung beim 
Vordermann,!s so daß sich der vorliegende Streit auf die Frage zuspitzt, ob im Zwei­
personenverhältnis die gleiche Defektlage beim Vordermann vorliegen muß wie beim 
Dreipersonenverhältnis. Die behauptete Identität des Tatbei trages durch den Hinter­
mann dagegen führt hier nidu weiter. 
Daneben wird gegen eine Gleichsetzung von Selbstverletzung und einverständlicher 
Fremdverler;wng angeführt, ein wesentlicher Unterschied bestehe darin, daß der 
Selbsrverletzende das Geschehen bis zuletzt in der Hand habe, während der Einwil­
ligende meist ohne Einfluß verbleibe und deshalb mehr Schutz verdiene. J9 Jedoch 
übersteigt die Schutz,,,ürdigkeit des Einwilligenden bei genauer Betrachtung dieje­
nige des Selbsrverletzers nicht: Zum einen ist der zeitliche Abstand zwischen 
Einwilligungserteilung und Fremdverletzung nicht immer erheblich; zum anderen 
(und das gilt für alle Fälle) ist die Einwilligungserklärung jederzeit frei widerruf­
lich;'o so daß das Opfer den strafrechtlichen Schutz jederzeit wieder aufleben lassen 
kann und ei ne erhöhte Schutzwürdigkeit folglich nicht gegeben isr.·" Die Einwände 
gegen die rechtliche GJeichbehandlung greifen also nicht durch. Im Gegenteil begeg­
net die analoge Anwendung der §§ 19, 20, 35 StGB erheblichen Bedenken: 
Zum einen erweist sich die analoge Anwendung des § 20 StGB auf den Fall der 
Selbstverletzung al s sehr problematisch. Denn diese Norm ist nicht nur bezüglich 
der Reehtswidrigkeit der Tat auf eine strafbare Handlung zugeschnitten. Vielmehr 
knüpft auch eine weitere Voraussetzung, nämlich die Fähigkeit zur Unrechtseinsicht, 
an die Rechtswidrigkeit des Handclns an. We.lches Kriterium dieser Fähigkeit zur 

H Roxm. fS Drehor (1 977). S. H4 f.; den. , NSrZ 19t:4. S. 71. 
J4 HerzberK (I'n.,6), S. ))8, Fn . .,8. 
H BOllk, (Fn. ' 0), S. 'SJ; KI"'gcr (Fn. 8), 5.86 f. 
)6 Auch Rauke «rn. 10). S. :z. p) Sieht n:Hurhch selbst, daß §§ 19. 20, .lS SIGB mcht von vornherein eh:r 

(direkt anwendbare) Maßstab Cur die Eigcnvcrantwordichkcil sind, sondern daß es darum geht, welche 
Regeln es .lm.log anz.uwenden gilt. 

)7 Ru.,", (Fn. 8), S. ,6. r. 
38 Haft. Str;l(rttht AT ( 1992), S. 194 f.; Lack"ero ( 1993), Rn. 2 zu § .q. 
)9 Ro",,,, (Fn. 8). 5.6)); dcrs, FS G,II" ('97), 5. 14' ( 'jo); DoUmg (Fn. l o), 5.78 r. 
40 L cnckn~r in ScJ)(mktlSchrode.r'l (1991). Rn . 44 vor § J2 m.w.N.;Jescheck «(:11 . 16), S. 344; Ro,"Cm (Fn. J). 

L )/50 . 

.. p So auch Gobel (Fn. 2)}. S. 101. 
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Unrechtseinsicht bei der rechtmäßigen Selbstverletzung entsprechen soll, ist nicht 
ersichtlich. Eine handhabbare entsprechende Anwendung des § 20 StGB erscheint 

dadurch als unmöglich" 
Zum anderen fehlt bezüglich § 35 StGB die für eine analoge Anwendung erforderLi­
che Vergleichbarkeit der für die rechdiche Bewcrtung entscheidenden Punkte im 
Zwei- und Dreipersonenverhältnis. Beim Dreipersonenverhältnis richtet sich die 

Veranrwortlichkeit danach, wieweit dem Vordermann trotz des vom Hintermann 
ausgehenden Nötigungsdruckes ein normgemäßes Verhalten zuzumuten ist." Hier 
hat also der Gesetzgeber dem genötigten Vordermann die Entscheidung darüber 

abgenommen, bis zu welcher Nötigungsintensität er diesem Druck zu widerstehen 
hat. Nur obe rhalb dieser Grenze steht es ihm strafrechtlich frei, wie er sich entschei­

det. Diese Grundrechtseinschränkung unterhalb der in § 35 StGß normierten 
Grenze findet ihre Rechtfertigung in der KolI.ision mit den Grundrechten des Op­

fers, die tangiert werden, wenn der Gesetzgeber es dem Vordermann nicht bei Strafe 
verbietet, das Opfer in seinen Rechten zu verletzen. In § 35 StGB ist also eine 
Grundrechtskollision gelöst. 

Völlig anders verhält es sich dagegen bei der Selbstschädigung, also im Zweiperso­
nenverhältnis. Hier sind nur die Rechte des Vordermannes betroffen. Wi.rkt hier der 

Hintermann durch die Drohung mit der Verletzung des Rechtsgutes A auf eine 
Selbsrverletzung des Rechtsgutes B hin, so sind alternativ zwei Rechtsgüter (A, B) 
des Vordermannes betroffen. Die Entscheidung, ob er dem Nötigungsdruck stand­
hält oder nicht, ist für den Vordermann also die Wahl zwischen zwei eigenen 

Rechtsgütern. Die Entscheidung ist deshalb auch allein ihm überlassen. Hier muß 
der Gesetzgeber den Vordermann nicht in seinen Grundrechten beschränken, und 
hier darf er eine solche Grundrechtseinschränkung auch nicht vornehmen, da es an 
einer Rechtfertigung hierfür fehlen würde. 

Eine analoge Anwendung des § 35 StGB würde den Vordermann aber mittelbar­
nämlich über einen nur einseitig gewährten Strafrechtsschutz - in seiner ihm zuste­

henden Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen. Nehmen wir an, daß im dargestellten 
Fall (der Hintermann droht mit Verletzung des Rechtsgutes A, falls der Vordermann 
nicht sein Rechtsgut ß selbst verletzt) die Drohung nicht die in § 35 StGB geforderte 
Intensität erreicht, so verliert der Vordermann seinen strafrechtlichen Schutz, wenn 
er sich für den Erha.lt von Gut A entscheidet und Gut B selbst beeinträchtigt. Der 

Hintermann ginge nämlich, von der Bestrafung nach § 240 StGB abgesehen, straflos 
aus, da sein Verhalten nicht die Schwelle des § 35 StGB erreicht. Anders verhielte es 
sich Dur, wenn der Vordermann standhaft bliebe: Gut B bliebe unversehrt, während 

der Hintermann seine Drohung bezüglich A selbst verwirklichte und hierfür bestraft 
würde. Der Staat hätte dem Vordermann also doch, wenn auch nur mittelbar, seine 
Entscheidungsfreiheit genommen" 

Ferner würde es bei analoger Anwendung des § 35 StGB zu dem absurden Ergebnis 
kommen, daß der Hintermann bestraft würde, wenn er (dann als unm.ittelbarer Tä­

ter) nur das Gut A oder nur das Gut B verletzt, jedoch straffrei" ausginge, wenn er 
(als mittelbarer Täter) dem Vordermann die Wahl zwischen A und ß läßt und dieser 
sich für die Preisgabe von B entseheidet.'· 

42 Nelmlann (Fn. 9), S.679. 
4} Neumann (Fn.8), S. 252. 
44 Wenn man davon ausgeht., d:lß dem Vordenn:mn sein str:lfrL'l:hllirhn SChUlZ. , von den' wq.;en § 823 11 

BGB sogar seine zivilrechtlichen Schademersatz.~nspruche abh:mgcn, wichug ist. 
45 Abgcsc:.'hcn von einer Bestrafung nach § 24C StGB. 
46 Nun mag m:ln (· inwcndcn. dann solle er sich fur die P'reisgabc von A entscheiden. Doch mit welcher 

Begrundung rnJJh m:UI sich an, die dem Vordermann zustehende Entschl'idung, ob der .. SdM.dl·.n in noch 
plausibler Weise umverteih .. Uakobs (Fn. 15), 7/121) wird, selbst zu treffen? 
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68 Auch eine analoge Anwendung des § 35 scheidet also aus, da die der Regelung zu­
grundeliegende Interessenlage im Dreipersonenverhälrnis (Kollision von Rechten 
unterschiedücher Rechtssubjekte) nicht mit der Situation im Zweipersonenverhält­
nis vergleichbar ist. Dagegen haben sich die in der Literatur geäußerten Bedenken 
gegen die Bemessung der Eigenverantwortlichkeit nach den Regeln für die Einwilli­
gung als nicht durchschlagend erwiesen. 

3. Tatherrschaft des Hintermannes 

Trotzdem wären die Einwilligungsregeln unanwendbar, wenn nicht in allen Fällen, 
in denen es nach den Einwilligungsregeln an der Eigenverantwortlichkeit des Vor­
dermannes fehlt, die für die Annahme einer Täterschaft erforderliche Tatherrschaft 
des Hintermannes gegeben ist. Andersherum: Die Einwilligungsrcgeln können letzt­
endlich nur dann zur Bestimmung der Eigenverantwortlichkeit herangezogen wer­
den, wenn mit dem Ausschluß der Eigenverantwortlichkeit die Begründung der 
Tatherrschaft des Hintermannes einhergeht; denn die Konsequen z der fehlenden 
Freiveranrwortlichkeit beim Vordermann ist ja die (mittelbare) Täterschaft des Hin­
termannes. An dieser Stelle zeigt sich nun auch der materielle Teil. des Teilnahmear­
guments: Nicht jede Mitwirkung, die kausal für die Selbstverletzung geworden ist, 
kann mi[[elbare Taterschaft und dami.t übcrhaupt strafbar sein" 
Meines Erachtens ist dieser Einwand gegen die Anwendung der Einwilligungsregeln 
der nächstliegende, da es anfänglich unverständlich erscheint, wie der gleiche Defekt 
beim Vordermann, der bei der Drimchädigung nicht zur Tatherrschaft des Hinter­
mannes führt, diese bei der Selbstschädigung herbeiführen soll. Trotzdem bin ich 
diesem Einwand in der Literatur nicht begegnct. 
Im Schrif[[um wird von der überwiegenden Ansicht d ie Tatherrschafr als eine not­
wendige Voraussetzung fiir die Täterschaft angesehen.'s Der Begriff der Tatherr­
schaft, dessen Funktion in der Abgrenzung zur Teilnahme beSteht, setzt voraus, daß 
der Täter das tatbestandsmäßige Geschehen vorsät7.1ich in den Händen hält. Inzwi­
schen hat sich auch die Rechtsprechung, die ursprlingüch die Abgrenzung von 
Täterschaft und Teilnahme ausschließlich nach subjektiven Kriterien vornahm," der 
Tatherrschaftslehre stark angenähert, indem auf den Willen zur Tatherrschaft ab-

47 Hiergegen wendel sich SchdJmg (Fn. 6), S. I S9 CL), der auf eine . T:ubest:mdswrwirkJichul1gsh(·fTschJft ... 
:,bslL'lh und hierfur die Ur:s:;lchlichkci[ der Mi[wirkungshandlung genugen I~ßL Diese Ansicht kann nicht 
nur wegen der einheliLgen Ableh.nung, dL e sie erfahren hat (7 .. B. durch Scbmlll, JZ 1979. S. 461 (464 f. ); 
H.}. Hmch (Fn. 20). S. 4)1; Dollmg (Fn . 20), S. 76 L), soodern vor aUem d~.$halb außer Betr;Jcht bleiben, 
wed Schdlmg uber einl' Korrektur mu Hilfe des Emwdligungsmaßsubes «(Fn. 6), S. 167} auf Um""'cgen 
wohl zu den hier vertretenen Ergebnissen kommt . 

48 Welze!. Lehrbuch (l 969), S. 100 f.; Roxm (Fn.8), S. lOS H. Cl passim; HI!Tzbl'Tg (Fn.22), S.8; C(H1t1 
(Fn. ,61, 47/8, m.w. N.:Jescheck (Fn. ,6), S. 590 m.w.N. 

49 BGH5, 8, )9) ()96 ); ,6, 12 ('») ; ,8,87 rr. 
50 BGH5'17. 289 (29') m.w.N.; BGH, N5,Z '98,,5.,, ) ; G A '984,5.287. 

Das gilt rur die Recht.~pr"chung des ßunJc:sgcrichtshofes in Bet3ubungsminclslrafs:lchcn nur cinge­
schrankt. f-h er Stell! der ßumlcsgc:ridHshof auch 111 neueren Eruschcidungen - zumindest 1111 Ergebms ­
mehrm:1ls :\Uf das subjektive Kntcrium de.~ eigenen Inter("sses ab (BCH, 5trV 1983, 5'46J; StrV 1984. 
5.286 (2S7) ; StrV )986, S. )84, L1n G~gensatz zu BCH, StrV 1985' S. 106 ( l07); NStZ 1987.5.1.3), und St 
)8 .. .3 I S H. , in denen die T;n}u~rrsck.rt Ln den Vordergrund gestelh Wird) . Das laßt sich jedoch damit 
erklaren, daß die Str,lftatbc:st:andc: des BtMG aufgrund \'on Schut'1.zwcckuberlegungen besonders weit 
;l.usgc!("gt werden und deshalb mit Hilh- :tubickt i\'cr Kriterien vt'rb,hren wird (Roxm [rn.8), S. 580f.: 
emmer in Schonkc/Schroder (Fn. 40), Rn. 94 vor § .1 5) . Da{; der Bundesgerichtshof c\n(" (nicht 1.U ver-
3l1gemtinerndt) Sondl·rrechtsprcchung ".ur THerschaft in Bet<tubunl:;smitte!s;\chcn enlwickelt hat, ergibt 
.,;ich auch aus dem BesC'hluß BCHSt 37. 179 (LS), in dem es heißt, daß ,.der Schut7.1.weck der Vorschrihen 
des Betaubungsmiuelredus eine Einschrankung des Prinzips der Sclbslveramwortunge verlange. 
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gestellt wird. 50," Auch wenn die Rechtsprechung daneben auf weitere Kriterien -
wie auf das eigene Interesse am Erfolg der Tat - abstellt," stimmen zumindest die 
Ergebnisse so sehr überein," daß die Tatherrschaftslehre als anerkannt gelten 
kann. 
Voraussetzung für die Tatherrschaft des Hintermannes ist, daß dieser das Geschehen 
mittelbar beherrscht. 54 In den hier interessierenden Fällen, in denen es nach den 
Einwilligungsregeln an der FreiverantwortLichkeit des Vordermannes fehlt, be­
herrscht der Hintermann das Geschehen, weil er die Tat jederzeit durch eigene 
Entscheidung abbrechen kann, indem er die Beeinflussung des Vordermannes auf­
gibt. Gegen dieses von Maurach stammende Kriterium des Abbrechenkönnens lS 

wird vorgebracht, daß auch der bloße Gehilfe und sogar außenstehende Dritte die 
Möglichkeit härten, die Tatausführung zu unterbrechen. Deshalb könne diese Macht 
nicht tatherrschaftsbegründend sein. 56 Dieser Einwand ist insoweit berechtigt, als 
nicht jedes Abbrechenkönnen für eine Beherrschung der Tat ausreicht. Das zeigt sich 
daran, daß auch das Bellen eines auf Posten gestellten Hundes und das Anschlagen 
eines Bewegungsmelders zum Abbruch einer Straftat führen können, ohne daß dem 
H und oder dem technischen Gerät Tatherrschafr zukäme. Jedoch handelt es sich hier 
ebenso wie beim Gehilfen und beim Außenstehenden um diejenigen Fälle, in denen 
nur eine fremde Abbruchentscheidung, nämlich die des Täters, verursacht wird. Le­
diglich für denjenigen, der eigenmächtig über den Abbruch entscheidet, gilt die 
Maurachsche Formel. Wer aufgrund eigener Entscheidung die Handlung abbrechen 
kann, beherrscht das Geschellen. 
So verhält es sich hier beim Hintermann. Beendet er die Beeinflussung des Vorder­
mannes, indem er die Zwangslage oder den Irrtum beseitigt, wird dieser die 
Selbstverletzung aufgeben. Dagegen könnte nun zweierlei eingewendet werden: zum 
einen, daß der Vordermann die Selbstverletzung ohnehin, also unabhängig vom Hin­
termann, vornimmt. In diesen Fällen fehlt es jedoch an der Kausalität der Mitwir­
kung des Hintermannes, so daß diese Konstel.lation außer Betracht bleiben muß. 
Zum anderen könnte der Vordermann die Selbstschädigung unabhängig vom Hin­
termann fortsetzen. Dann begründet aber der Vordermann aufgrund eines neuen 
Entschlusses eigene Tatherrschaft, was der Annahme, daß die bisherige Tat vom 
Hintermann beherrscht wurde, nicht entgegensteht. Der Hintermann kann das Ge­
schehen aufgrund eigener Entscheidung abbrechen und beherrscht somit die Hand­
lung. 
Zu dieser mittelbaren Handlungsherrschaft muß noch eine Beherrschung des un­
freien Vordermannes seitens des Hintermannes treten." Die Unfreiheit des Vorder­
mannes läßt sich jedoch nicht als psychologische Größe im Einzelfall ermitteln; 
vielmehr sind hier rechtliche Wertentscheidungen zu treffen, die über das tatherr­
schaftsbegründende Maß an Unfreiheit entscheiden)8 Und als rechtliche Wertent­
scheidung zur Bestimmung der Unfreiheit des Vordermannes hat sich gerade 59 das 
analoge Heranziehen der Einwilligungsregeln gegenüber der analogen Anwendung 
der §§ 19, 20, 35 StGB als überlegen erwiesen. 

51 Durch diese Verlagerung des T3(herrschaft..skriteriums in den Vorsatz (. TatherrschaftSwi.lle ... ) kommt es 
allerdings zu einer Verschiebung der Grenze z.wischen Versuch und Vollendung mit der Folge einer 
ausgedehnterm Vollend ungsst rafbarkei t . 

l' BCHS, J7, ,89 ('9') m.w.N.; BCH, NS,Z '984, S'4'J; GA '984, 5.,87. 
lJ }elcheck (Fn. ,6), S. )9'; Cr.mer in 5cMnk./Schröder (Fn . 40), Rn. 88 vor § '5. 
!4 Rox", (Fn. 8), 5. '4J. 
lS SHafrccht AT' ('971). S. 627. 
)6 Rox"" JR '99,,5. ,06 (207); ders. (Fn.8), 5. J' '-
57 Ouo, Jura '987, S. '46 (>54); HerzbcTg (Fn. 22), 5·9. 
S8 Herzberg (Fn. 22) 5.IJ; Maiwald (Fn. (8), 5.89'-
59 Siehe ob~n unter 2. 
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Der Hintermann beherrscht mittelbar über den unfreien Vordermann das Gesche­
hen. Es fehlt somit in den Fällen, in denen nach den EinwiUigungsregeln die 
Eigenverantwortlichkeit des Vordermannes ausgeschlossen ist, nicht an der Tatherr­
schaft des Hintermannes. 

IV Ergebnis 

Demnach ist die Eigenverantwortlichkeit des Vordermannes nach den Einwilli­
gungsregeln zu bestimmen, da Selbstverletzung und einverständliche Fremdverlet­
zung gleichartig sind und sich die gegen die rechtliche Gleichbehandlung vorge­
brachten Argumente als nicht stichhaltig erwiesen haben. 
Oie Auswirkungen dieses Ergebnisses lassen sich anhand der nachfolgenden Abbil­
dung veranschaulichen, für die beispielhaft das Delikt der Sachbeschädigung gewählt 
wurde. 

Abbddung I (SachbeschädIgung) 

f remdverletzung Selbstverletzung 

Eigenverantwortliche straffrei straffrei 
Disposition (Einwilligung) (Teiln.hme.rgument) 

Nicht eigenverantwortliche §§ JOJ, 2) I I. Alt §§ ) 0 ), 2) I 2. Alt 
Disposiüon 

Oie (horizontale) Trennlinie zwischen eigenverantwortlicher und nicht eigenverant­
wortlicher Disposition verläuft bei Selbst- und Fremdverletzung - identischen 
Kriterien folgend - auf der gleichen Höhe. Daraus resultiert, daß der Abgrenzung 
von Fremd- und Selbstverletzung (vertikale Trennlinie) keine Bedeutung für das Ob 
und das Wie (Strafrahmen) der Strafbarkeit zukommt. 

B. Der Sonderfall der Tötungsdelikte 

1. Die Regelung des § 216 StGB 

Für den Bereich des Rechtsgutes Leben gibt es gegenüber diesen allgemeinen Regeln 
aufgrund von § zr6 StGB zwei Besonderheiten.6o Oie erste liegt darin begründet , 

daß durch § 116 StGB an die Stelle der positivrechdich nicht geregelten Vorausset­
zungen einer Einwilligung das Kriterium des »ausdrücklichen und ernstlichen 
Verlangens« des später Getöteten tritt. Hierdurch wird der aufgezeigte Gleichlauf 

von Selbst- und Fremdtötungsfällen nicht durchbrachen. Vielmehr werden lediglich 
die Anforderungen an eine eigenverantwortliche Dispositlon des Rechtsgutsinhabers 
erhöht; der vom Gesetz für die Einverständlichkeit der Fremdtötung vorgesehene 

60 Im folge'ndcn soll nur die Strnfbarkeit wegen Tötung durch akti,·cs Tun bch3ndclt werden. Oie ebenfalls 
sfJrk umstrittene Strafbarkeit wegen unterlassener HilfeleislUn~ nach § PJC StGB und wCb~n Totschlags 
durch Umerlasscn (§§ 212., 13 SrGB) bz.w. Tötung JU( Verlangen durch Umcrl;1sscn (§§ 116, 13 StGB) 
bleibt :tußer Betracht; ebenso die Frage der möglichen Rechtfertigung oder Entschuldigung einer nach 
§ 1.16 StGB [;ubestaod5maßigen Handlung. 
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Manstab liene sich ohne weiteres auf die Mitwirkung an der Selbsttötung übertra­

gen. 
Anders verhält es sich mit der zweiten Besonderheit. § 216 StGB ordnet an, daß die 
Tötung auf Verlangen trotz des zustimmenden Willens des Rechtsgutsinhabers rucht 
straffrei, sondern mit einer erheblichen Freiheitsstrafe (sechs Monate bis zu fünf 

Jahren) belegt ist. Da die Mitwirkung am Suizid nach den oben aufgezeigten Regeln 
(Teilnahmeargument), solange keine mittelbare l 'äterschaft vorliegt, strafrechtlich 
nicht enaßt wird:' ist die herausgearbeitete normative Identität zwischen konsen­
tierter Fremdverletzung und Selbstverletzung aufgrund von § 216 StGB durehbro­
ehen. 

Abbildung 2 (Tötung) 

Fremdverlen'.ung Selbstverletzung 

Eigenverantwortliche § 216 straffrei 
Disposition (Teilnahmt argument) 

Nicht eigenverantwortliche §§ zn, z5 I 1. Ale §§ 212,25 12. Alt 
Disposition 

Wie anhand von Abbildung 2 ersichtlich, folgt aus dieser Regelung, dan über das Ob 
der Strafbarkeit an zwei Grenzlinien entschieden wird. Ergibt sich in einer ersten 

Prüfung, dan eine eigenverantwortliche Disposition des Getöteten vorlag (wir befin­
den uns also in der Abbildung oberhalb der horizontalen Trennlinie, es ist ein 
ausdrückliches und ernstliches Verlangen gegeben), so ist damit über die Strafbarkeit 
noch nicht entschieden. Jetzt mug (an der vertikalen Trennlinie) untersudlt werden, 
ob sich die Tötung als Selbst- oder als Fremdtötung darstellt. Die Konsequenzen 

sind bekannt, seit dem Fall Hackethai auch der Öffentlichkeit: Kleinigkeiten im 
äuneren Geschehensablauf entscheiden darüber, ob ein Straftatbestandsmerkmal 
vorliegt. Wer die Zyankali kapsel neben das Sterbebett legt und die Einnahme dem 
Todeswilligen überlänt, begeht, wenn ein eigenverantwortlicher Entschlun gegeben 
ist, lediglich eine straflose Beihilfe zur Selbsttötung, während derjenige, der das Gift 
dem SterbewiHigen einflögt oder injiziert, wegen einer täterschaftlieh begangenen 
Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB mit einer Verurteilung zu Freiheitsentzug vOn 

bis zu fünf Jahren rechnen mug. Die Auswirkungen dieser Rechtslage sind grotesk: 
Um auch demjenigen eine strafrechtlich für alle Beteiligten folgenlose Selbsttötung 
zu ermöglichen, der aufgrund seiner schweren Krankheit nicht mehr in der Lage ist, 
sich selbst zu töten, werden komplizierte Geräte entworfen, die das Auslösen der 
Tötung - und damit die alleinige Tatherrschaft - beim Sterbenden belassen. Wenn es 
bei der so wichtigen Abgrenzung von Selbst- und Fremdtötung nur um den 
"Schmerz der Grenze«" , also um die üblichen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung 

von Tatbestandsmerkmalen ginge, wäre gegen die von § 216 StGB angeordnete Dif­
ferenzierung wohl kaum etwas zu sagen. 6) Das eigentliche Problem liegt vielmehr 
darin begründet, daß der Gesetzgeber dort eine Differenzierung angeordnet hat, wo 

es - wie oben im ersten Teil gesehen - normativ keine Differenz gibt. 

61 Srhmulhau.<c, (FS Wetzel (1974), S. 801 (810ff.) und Bmlgcwa' (ZS,W 87 (1975), S. 646 rf.) lehnen fur 
den Bereich der TOlungsJdikte die unter dem Stichwort des Teilnahmearguments firmierende herr­
schl'nde Ansicht ab. Auf dü~se mü dem geltenden Recht unvereinbaren Ansatze soll hier nicht naher 
eingegangen werden; gegen sie ist schon alks gesagt (siehe nur Roxm rs Dreher, S. DS 11). 

62 Hm1{lck in HlerKhe, Euthanasie (1975), S. 111 (150); Hcrzberg, r\JW 1986, S.1635 L 
6) Die Lösung ware vorgegeben: In Zwcifclsfii l1 "n hätte der Richter nach dem Grundsatz in dubio pro reo 

zu entscheiden! 
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Besonders deutlich wird das Dilemma, in das der Gesetzgeber den Rechtsanwender 

gebracht hat, in den zumeist so genannten Fällen der (Quasi-)Mittäterschaft: Häufig 
wird das Tatgeschehen nicht nur vom Suizidenten oder vOm auf Verlangen Tötenden 
beherrscht, sondern von beiden gemeinsam'" Dabei ist an den Fall zu denken, in 
dem der SterbewiUige das Gift aktiv schluckt, das der andere ihm einflölk In der 
Literatur ist auch häufig von der Konstellation zu lesen, in der das Zusammenwirken 
so aussieht, daß der Suizident auf die Fahrbahn des Lastwagens tritt, den der Helfer 
lenkt. Auch hier handelt es sich beileibe nicht um einen Grenzfal1 65 - wer würde 
behaupten wollen, daß es sich bei der Mittäterschaft (egal, ob im juristischen oder im 
umgangssprachlichen Sinn) um einen Grenzfall zwischen Beihilfe des einen und 
Alleintäterschafr des anderen Täters handelt? Die gelegentlich angebotenen einfa­
chen Lösungen helfen hier nicht weiter. So mag das Dogma von der Exklusivicit der 
Tatherrschaft (danach kann die Tatherrschaft nie gleichzeitig beim Sterbewilligen 
und beim Helfer liegen)" eine schnelle Lösung der (Quasi-)Mittäterschaftsfälle ver­
sprechen. Es führt jedoch nicht entscheidend weiter, da mit der Behauptung (und 

selbst mit einer Begründung) der Exklusivität noch nicht gesagt ist, wer denn nun die 
(exklusive) Tatherrschafr innehat. Wer mit Neumann glaubt, die Lösung darin zu 
finden, das »Glasperlenspiel der Teilnahmelehre« durch das "Prinzip der Eigenver­
antworrlichkeit des Opfers« zu ersetzen," ist zwar de lege ferenda auf dem richtigen 
Weg, steht jedoch de lege lata weiterhin vor dem unlösbaren Problem, das uns § 2 I 6 

StGB in Gestalt der strafrechtlichen Relevanz der senkrechten Trennlinie in Abbil­
dung 2 bereitet. Auch Roxin68 steUt in Übereinstimmung mit Neumann lediglich 
darauf ab, ob der Tatbeirrag des nachmals Getöteten ein eigenverantwortlicher ist. 

Diese Feststellung vermag jedoch das Problem der (Quasi-)Mittäterschaft nicht ZU 

lösen, da es ja nicht um das ob der Eigenverantwortlichkeit, sondern um die Frage 
geht, wie die eigenverantwortliche Disposition des Sterbewilligen über sein Leben 
umgesetzt wurde (ob durch Fremd- oder Selbstverletzung). 

Die Lösung müßte sich finden lassen, indem man den Grund für die Ungleichbe­
handlung der Teilnahme am Suizid gegenüber der Tötung auf Verlangen sucht und 

dann analysiert, ob das Argument, das zur Strafbarkeit der Tötung geführt hat, auch 
schon in der Konstellation der (Quasi-)Mittäterschaft eingreift. Man könnte auch 
umgekehrt formulieren: Wenn die Veranlassung, die Suizidteilnahme im Gegensatz 
zur Tötung auf Verlangen straflos zu belassen, auch schon bei der (Quasi- )Mittäter­
schaft gegeben ist, so führt das zur Srraflosigkeit des (Quasi-)Mittäters. 
Es gilt also, törungsspezifisehe Besonderheiten zu finden, die im Gegensatz zur 
allgemeinen Problematik eine abweichende strafrechtliche Reaktion auf Selbst- und 
Fremdverletzungen erlauben oder gar vorschreiben. 

64 Ob hier der (Quasi- )Miuart'r 7.U bestra.fen ist oder nicht, Wird kontrovers diskutiert. Für eine Strafbarkeit 
spricht sich HeY2berg UuS 1988, S. 771 H.) aus, dagegen insbesondere Roxin (NStZ 1987, S, 345 H.). 

65 So zu Recht Merket in HegwlmannlMerkel. Zur Debatte über Euthana..sic (199I), S. 71 (79), der zutref­
~end anmerkt, daß die Abgrenzung "nicht elWJ bloß unsicher moglich, sondern sicher [ ... ] unmoglich 
ISt. tI 

66 Neumann (Fn. 8), S. 249; Roxm (Pn. 64), S. 347; Khnger (Fn. 8), S. 60. 
67 Neumann (Fn. 8), S. 248. Das Zitae mie dem Glasperlenspiel stammt utsprünglich von Gellen (Fn. 21), 

s. '45. 
68 Fn.64, S.347. 
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Il. Gründe für eine Differenzierung 

Wer sich in der Lirerarur umsieht, findet dann auch eine größere Anzahl an Begriin­
dungsversuchen für die durch § 216 StGB angeordnete Ungleichbehandlung von 

Selbsr- und Fremdverletzung. Meines Erachtens erweisen sich diese Versuche alle­
samt als untauglich, wie im folgenden gczeigt werden soll" 

I . Die Begründung für die ratio des § 216 StGB wird zum Teil daraus hergeleitet, daß 

das Rechtsgut Leben als indisponibel erachrer wird. Für eine derartige Auslegung 

kann es verschiedene Gründe geben. Man mag eine aus dem Selbsterhaltungsinter­
esse der Gescllschaft resultierende Lebenspflicht des Einzelnen' ", die Notwendig­
keit der Aufrechterhaltung des Lebens als Existenzbedingung der Gesell schaft" 

oder auch ein Mindestmaß an mitmenschlicher Solidarität für den, der sein Leben 

auslöschen will," anführen. \VIcr aus einem dieser Aspekte das Leben für unverzic ht­

bar hält, muß daran auch bei der Selbsttötung konsequent festhalten und die 
Mitwirkung an der Selbsttötung unter Strafe steUen, wie dies in Österreich in Gestalt 

des § 78 StGB geschehen istll Das Interesse der Gesellschaft an dem Erhalt des 
Lebens des Einzelnen ist nämlich ebenso wie das Mindestmaß der geschuldeten 

mitmenschLichen Solidarität unabhängig davon, wie die Entscheidung des Stcrbewil­
ligen rea lisiert wird. 

2. Gegen die strafrechtliche Freigabe der Tötung auf Verlangen wird angeführt, daß 
hieraus eine Mißbrauchsgefahr resultieren würde." Da das Opfer einer erfolgrei­

chen Tötung nicht mehr als Tatzeuge zur Verfügung stehe, könne sich der Täter einer 
nicht einverständlichen Fremd tötung unwiderlegbar einlassen, er habe auf Verlangen 

des Opfers getötet. Auch dieses verschiedentlich aufgegriffene Mißbrauchsargu­

ment7S vermag eine Differenzierung von Selbst- und Fremdtötung nicht zu rechtfer­
tigen. Abgesehen davon, daß man es wohl nicht als Begründung für die Strafbarkeit 

nach § 216 StGB geltcn lassen kann," besrehr die Mißbrauchsgefahr bei der Mitwir­
kung an der Selbströtung gleichermaßen: Wenn man auf Dokumcntationspflichten 

verzichtet, kann der Täter wahrheitswidrige Angaben sowohl über die Qualifikarion 

69 Dabei bin ich mir bewußt, daß ich nichr jedem vorgdundenen Beitrag diejenige Aurm<:rk.s:lmkeic zu­
kommen lassen kann, die Ihm gebührt. lch muß noch einmal auf die schon oben (Fo. 1) genan.occ Vielzahl 
der einschbgigcn Abhandlungen hinweisen. 

70 Welgend, ZS,W 98 ( '986), S.44 (61 f.) . 
71 SdJmulhtitlSey (Fn.6J), 5.817-
72 Stracen'Wertb (Fn. s). Rn. PS. 
7l Der Wortlaut d.er Norm lautet: .. Wer einen anderen Menschen dazu verlei~et, sich lielbs( :w to ten , oder 

ihm dazu Hilfe leistet, ist mje Freiheitsstrafe von s~chs Mon:nen bis 2.u funf Jahren l.U best raft:n .. , 
In der Schweiz ist der Gleichlauf von Selbst- und Fremdmluog nicht vollständig herges tellt. da Art. I I S 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches zwar die Mitwirkung an einer Selbst10wng unter Scr,,(e stellt. aber 
nur dann, wenn sie .. aus selbslsudnigen Bcwl.."ggrÜnJm.' erfolg!. Außerdem differieren die Strafrahmen 
für die Suizidteilnahme und die Tötung :tuf Verlangen. 

74 A"" ZS,W i J ('97 ,), S. J6; Duo, FS Trondle ('989). S. ')7 (119): H.j. Hmch, FS L"kn« ('987), S·197 
(61); h6ndle, ZStW 99 ('987), S. J8. 

7S Z. B. durch Gobel (Fn. 2}), S. JO; Herzberg (Fn. 62), S. 1642. 
76 Gcgt'n die rechtliche RelevJl1z der Mißbr:tuchsgcfahr laßt sieh folgendermaßen argumentil'rl.:n: Zum 

einen wurde die Bestrafung aufgnmd der Mißbrau chsgefahr entweder ~u einer recbts'ita:uswidrigen Ver­
d:lchtsstrafe führen (Dollmg (Fn.20), S. 85 f.) oJer aber duu zwin~en, § 216 StGB als ein Ge(ahrdung!> 
delikt zu interpretieren, was sich wohl nicht mit Art. IO} 11 Ge.; und bestimmt nieht mit dem Strafmaß 
vereinbaren ließe. Zum anderen ist die Mißbrauchsgefahr kein Spezifikum der Tötung auf Verlangen, 
sondern wohl allen Deliktsgruppen immanent (vgl. Herzberg (Fn . 61), S. 1641). So müßte d.ann konse­
quenrerv.'eise - ich ubcrspitze - auch der einverstJndliche Gesr;hlechtsverkehr unter Strafe ges.tellt 
werden, da (zablenmaßig und von der DeliktSschwere viel bedeutender) ~ ir;h viele Vergewaltigungstäter 
mit dem angeblichen Einverstandnis des Opfers her:\lIsreden konncn. 
Es gilt hier, was Jakobs (FS An. Kaufmann (l99J), S'471, rn.}9) sagt: »Immer, wenn der Mantel der 
Freiheit weiter geschnittcn wird, kann auch Gewalt leichter unter ihn .o;chlüp(en. Sollte man ihn deshalb 
nie mehr üppiger schneiden? .. 

73 
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74 seines Tatbeitrages (Täterschaft oder Tcilnahme)" als auch über die Eil;envcrant­
wortlichkeit der Selbsttötung machen, ohne daß das Opfer der (scheinbaren) Selbst­

tötung das Gegenteil bezeugen könnte. Führt man dagegen Dokumentationspflich­

ten ein, ist die Mißbrauchsgcfahr bei Selbst- und Fremdtötung gleichermaßen auf ein 

erträgliches Minimum reduziert. 
J. Weiterhin ,,'ird in der Literatur die Unantastbarkeit fremden Lebens als Grund­

lage für § 2.6 StGB erachtet." Die es Tabu dürfe nur in Ausnahmesituationcn wie 

im Falle ei ner Notwehrlage durchbrochen werden?? Ohne die Strafdrohung des 
§ 216 StGB würden - diese Argumentation nähert sich dem Mißbrauchsargument an 

- gerade im persönlichen Nahbereich Anreize entstehen, Menschen zu töten, ohne 

daß sich die Hintergründe aufklären licßen 'o Krankc und Alte würden unter den 

Druck geraten, ihren Angehörigen psychisch und finanziell nicht länger zur Last 
fallen zu wollen." Todeswünsche ließen sich künstlich produzieren" Sicher ist die 

Beobachtung, daß in unserer Gesellschaft dcr Umgang mit den älteren Mitbürgern 
moralisch bedenklich ist, zutreffend. Die räumliche Verdrängung unserer Alten in 

Wohn- und Pflegeheime ist sicher eines de .. deutlichsten Zeichen unseres vom Ego­

ismus geprägten Wertewandels - und es bleibt in der Tat zu befürchten, daß hier eine 

Ghettoisierung erneut nur der erste Schritt sein könnte ' ] Trotzdem kann man auf 

diese Argumentation keine Ungleichbehandlung von Selbst- und Frcmdtötung stüt­
zen. Vielmehr läßt sich nicht nur das Fremdtötungsverlangen künstlich produzieren, 

sondern auch die Bereitschaft zum Suizid.'4 Meines Erachtens wäre es scheinhei.lig, 

unter Berufung auf ihre notwendige Tabuisi erung die Fremdtörung unter Strafe zu 
stellen, während man denjenigen ungestraft ließe, der - unterhalb der Nötigungs­

schwelle - erfolgreich einen Angehörigen in Richtung Selbstmord bewegt. Ob man 

nun eine Tötung auf Verlangen unter dem Gesichtspunkt der Durchbrechung eines 
Tabus nur für eine Mora lwidrigkeit oder für srrafwürdiges Unrecht hält,!' mag da­

hinstehen - jedenfalls ist die Mitwirkung an einer Selbsttötung nicht anders zu 

bewerten. 
4. Gäbel" sieht im sozialen Frieden das unmittelbare Schutzgut des § 216 StGB. 

Verstöße gegen kulturell tief verankerte Wertvorstellungen müßten trotz der Nähe 

zur bloßen Moralwidrigkeit durch das Strafgesetzbuch geschützt werden, auch wenn 

77 So bnn 'l .. B. der T,Her, der dem Opfer Gih eingefloßt hat, Sich daf<luf berufen, N habe d:lS Gift dem 
Opfer lediglich ge reicht. 

78 EnglSch. FS H . M.yer (1966), S .. \99 (.' ~), H j. H"."h. FS W,h.el ('97'), s. 77~ (779), d.,.,. (F".7Ü 
5.61]; Duo (fn . 18), S. 54 . 
10 diesem ZuslmmcnhUlg faUe hauf'g die Vokabel von der GeL:.hr des .. D;tmmbruchs<r, 

79 Hmch (1' n· 78). S·779· 
80 Trondlt· (Fn. 74), S. JS . 
8, Cden. FS Bosch ('976). S. '77 (289). 
82 SchreLber, Euthanasie, 6t'ilr,'gc zur I;I.·riduhchcn Medl7.in, Band H (197J). $, 37 <,,0). 
83 Dll'SC Ghettoislcrung iM nicht nur eine r:lUmhchc. In einer Gesellschaft. in der beruOich t~ .1S korperlichC' 

Lemungsve rmögen \I,,'JChtlgcr l$1 315 E rhhrungswisscn und in der das Pn ..... deben .lUr (i.1S Steigero der 
kurzfrisligen Glllcksbi13n7. mit Hilfe von Mechanismen ausgerichtet ISt , die uns Creud('strahlende Junge 
Menschen in der W"rbung vorh:bcn, ..... erden Alte und Kranke a\lch dilnn an den Rand gntellt, wenn m.ln 
sie in ihrer alten Unlt:l.·bung wcjterl~bl'n laßt. Man beachte auch hier em ZII3t vonjakobs (.I-'n . 76), S. 469: 
.. Ein Leben, das per sc Sinn h:lI. v{·.rlien eben die.sen Sinn ni cht durch SchmcrL, wohl ;"ber ein Lehen , 
desst:'ll Grund sicb Ill.\ngdi> verbmdlich en Smns '" - so heißt eS gelaufig: - Ll!bcnsqu.,lilJl erschopk .. Es 
erscheinr jedoch lelder ~chr unwahrschC::lnltch. daß Sich diese Erkenntnis mit der Re;1lit3t des Schmcrl-l's 
'ierbinden b.ßI. 

84 Vgl.Jakobs (Fn. 76), S. 471, Fn. 39: .. Auch Behandlungsverzicht k:tnn 3bgcnotlgt werden . ..: 
85 Es leuchter mir ""in, daf! d.,.'r LelK·tJssdlUtz t ~ilw eise als deHn relativiert angesehen wird (Hoeystey, ZRP 

1988, S. I; Eser, J2 19~6. 5.786 (789)), cbß von einem Tabu kaum noch :1Usgeglllgen wi.rd. In einer 
Gesellschaft, in d~r Millionen wahrend des MilHar~ oder PoJ.zeidienslcs d :\5 Toten von Menschen gelehrt 
wurde und deren Rcchc'Öo rdnung unter Umsl~nden eine Tötung al s Notwehr zur VCr1eidigung v;n blo­
ßen Vtrmdgcnsgcgcnstanden zul3ßI, kann von einem prinZipiellen TotungsvcrOOt aJs Grundbge eines 
Tabus wohl kaum gesprochen werdelI. 

86 Fn.l). $. J9 ff. 
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diese Werrvorstellungen von irrationalen Elementen geprägt seien. Bei dem Verbot 

d er Fremdtötung handele es sich um eine solche gesellschaftliche Wertüberzeugung. 

Die Straflosstellung der Tötung auf Verlangen würde eine Desorientierung der Ge­

sellschaft mit der Gefal1r ullkontrollierter Selbsthilfe herbeiführen. Mag sein, daß es 

sich so verhält. Aber selbst dann, wenn die Mitwirkung am Sui zid nicht gegen die 

.kul tu rell tief veranke rten « Wertvorstellungen verstößt, läßt sich eine gegenüber der 

Fremdtötung abweichende strafrechtliche Reaktion dami t nicht rechtfertigen. Zwar 

ist es für die Strafrechtsdogmatik und die legis lati ve Gewalt gleicher maßen wichtig, 

auch die irrational geprägten Wertvorstellungen der Bevölkerung z u ber ücksichti­

gen. Das heißt jedoch für beide nicht, daß sie fernab jeder ra tionalen Reflexion zum 

bloßen Sprachrohr für derartige Wcrtvorstellungen verküm mern sollen. Fs ist doch 

gerade Aufgabe der Strafrechtsdogma tik, dem Gesetzgeber ein in s ich stimmiges 

Normensystem anzubieten. Wenn man meint, m an käme bezüglich der Tötung auf 

Verlangen nicht an dcm Bedürfnis nach Strafe vorbei, so muß diese Wertung eben 

auch auf die Mitwirkung an der Sel bsttö tun g übertragen werden. Nach meinem 

Verständnis liegt in der Verhinderung rein emotionaler Entscheidungen gerade eine 

der Hauptfunktionen der Übertragu ng der Staatsgewalt auf ein Parlament. 

C. Fazit 

Ich hoffe, gezeigt zu h aben, daß auch im Bereich der Tötungsdelikte eine normative 

Identität zwischen d er Mitwirkung an der freiveranrwortlichen Selbstverletzung und 

der konsentierten Fremdverletz ung besteht. Die derzeitige Gesetzeslage, nach der 

aufgrund VO n § 216 StGB innerhalb dieser wertungsmäßig gleichartigen Fallgruppe 

differen zi.ert werden muß, is t daher fehlerhaft und sollte im Sinne eine r Glcichbe­

han dlung von Tötung auf Verlangen und Mitwirkung am Suizid revidiert werden. 

Nach dem gängigen Verständnis von Art. 3 I GG, daß wesendich Gleiches auch 

gleich behandelt zu werden hat," ist der Gesetzgeber gehalten, die Strafbarkeit an­

zugleichen. Die Entscheidung für oder gegen die Strailosigkeit darf sicher nicht 

isoliert getroffen werden. Es ist vielmehr an der Zeit, daß di e strafrechtli chen Rege­

lungen den naturwissenschaftlichen Gegebenheiten, d ie sich seit 1871 ergeben 

haben, angepaßt werden. Die Möglichkeiten der Intensivmediz in und der Gentech­

nologie zwingen dazu, in umfassender Weise Antworten auf die Fragen z u finden, 

die um den Wert des menschlich en Lebens kreisen. 

D ie Alternativen, die sich dem Gesetzgeber bieten, si nd sicher vielfältiger, als es auf 

den erSten Blick scheinen mag. Neben den beiden Extremen, der Streichung des 

§ 216 StGB und der Bestrafung der Mitwirkung am Suizid, sind Zwischenlösungen 

denkbar. So kann man mit Merkel und H oerster einen »weich-paternaListischen« 

Ansatz vertreten, nach dem eine Strafbarkeit (bei Selbst- und Fremdverletzung glei­

chermaßen) nur dann eintritt, wenn die E ntscheidung des Sterbewilligen gegen seine 

eigenen langfristigen Interesse n verstößt,g Den Maßstab für diese Entscheidung will 

Merkel finden, indem er nach der Vertragstheorie in der Rawlsschen Spielart fragt, 

ob man - sich selbst in der Situation des Sterbewilligen befindend - das Einschreiten 

eines Beobachters gegen den eigenen Todesw unsch gewollt hätte. i ? 

Für welche gesetzge ber ische Wertung ich wäre, weiß ich nicht. Wenn ich den neue-

87 BVerfGE 60, ,6 (4')· 
88 M"kd (Fn. 6j), S. 8, ff.; Hom,n, JZ '97', S. "J ("j); dm .. NJW '986. S. 1786 ('789). 
89 M,rkd (Fn. 6j), S. 8, f. 
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sten Beitrag von Jakob,90 lese, bin ich fest überzeugt, daß es sich bei der Suizidteil­
nahme und der Tötung auf Verlangen bei Eigenverantwortlichkeit der Disposition 
um strafrechtlich irrelevante bloße Moralwidrigkeiten handelt. Die fehlende Respek­
tierung des Sterbewilligen scheint mir dann n.icht mit seiner Menschenwürde verein­
bar, die Bestrafung des Mitwirkenden mangels Strafwürdigkeit nicht mit dessen 
Menschenwürde. Beide würden vom Staat zum bloßen Objekt degradiert. Lese ich 
dagegen den Aufsatz von Lauterund Meyer", so neige ich dazu , jede Mitwirkung an 
einer Tötung unter Strafe gestellt sehen zu wollen. Lese ich aber Merkei" und Hoer­
ster'), so erscheint der von diesen eingeschlagene Mittelweg (wie so oft bei Mittel­
wegen) als der richtige; allerdings wird mir unwohl bei der Vorstellung, daß die nach 
dieser Konzeption entscheidende Frage nach der» Vernü nftigkeit des Sterbeent­
schlusses« den Fragestellungen so nahekommt, die di e grausame Antwort des 
unwerten Lebens nach sich ziehen können ." Das ändert jedoch nichts datan, daß die 
jetz ige Gesetzeslage geändert werden muß. D enn egal, was man von den möglichen 
Alternativen hält, hat es sich gezeigt, daß der heutige Zustand unhaltbar ist. 

90 Fn·76, S. 419 H. 
91 Fo((schritte der :-.Jeurologie!Psychja~rje 199~, 5.441 H. 
91. Fn.65_ 
93 Fn.85. 88. 
94 Die Bedenken bestehen sowohl dann, Wl'nn der Gesetzgeber - 7. . B. durch dl~ Bildung von FalJgruppcn­

die erforderliche Abwagung yornimmt, als auch und besonders dann, wenn der GcsetzJ;eber sich - mil 
dem Bestimmtheitsgebot in Konflikt geratend - zu einer GeneralkJausel entschließt und so der Wen:ung 
des Einzelnen das Feld überlaßt. 
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